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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Der Leerwohnungsbestand war 1999 seit acht Jahren erstmals wieder rückläufig. Am
Stichtag vom 1. Juni wurden in der Schweiz insgesamt 58'000 leer stehende Miet- und
Eigentumswohnungen sowie Einfamilienhäuser gezählt. Der Rückgang um 6'100
Einheiten betraf alle Wohnungskategorien und stellt im Vergleich zum Vorjahr eine
Verminderung um 10% dar. Die Leerwohnungsquote ermässigte sich von 1,85% im
Vorjahr auf 1,66% im Berichtsjahr. Im kantonalen Vergleich war sie in den Kantonen
Thurgau (3,2%), Glarus (3,0%), Solothurn (2,8%) und Schaffhausen (2,6%) am höchsten.
Am unteren Ende der Rangliste befanden sich die Kantone Zug (0,5%), Basel-Landschaft
(0,6%), Zürich (1,0%) und Nidwalden (1,0%). (Zur Leerwohnungsstatistik im Jahr 2000
siehe hier.) 1

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 01.06.1999
DANIEL BRÄNDLI

Der Bestand an Leerwohnungen ging im Jahr 2000 um weitere 5'300 Einheiten zurück
(-9%). Am Stichtag vom 1. Juni wurden in der Schweiz insgesamt 52'800 leer stehende
Miet- und Eigentumswohnungen sowie Einfamilienhäuser gezählt. Die
Leerwohnungsquote ermässigte sich von 1,66% im Vorjahr auf 1,49% im Berichtsjahr.
Der Rückgang betraf alle Wohnkategorien und lag im Trend der anziehenden
Konjunktur. War in den Kantonen Glarus (3,40%), Schaffhausen (3,19%), Thurgau (3,0%)
und Solothurn (2,77%) das Wohnungsangebot vergleichsweise gross, machte sich in den
Kantonen Zug (0,31%), Basel-Landschaft (0,59%), Nidwalden (0,68%), Zürich (0,71%)
und Genf (0.86%) allgemeine Wohnungsknappheit breit. (Zur Leerwohnungsstatistik
1999 siehe hier.) 2

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 16.09.2000
DANIEL BRÄNDLI

Die Knappheit auf dem Wohnungsmarkt verschärfte sich weiter. Im Vergleich zum
vorangehenden Jahr sank der Leerwohnungsbestand um 9,5% auf 47'700 leerstehende
Miet- und Eigentumswohnungen sowie Einfamilienhäuser. Während sich das Angebot
an Einfamilienhäusern leicht verbesserte, herrschte eine sehr grosse Nachfrage nach
Mietwohnungen. Die Leerwohnungsziffer sank zum dritten aufeinanderfolgenden Mal,
von 1,49% im Jahr 2000 auf 1,34% (Stichtag 1. Juni 2001). Am grössten war die
Knappheit in den Kantonen Zug (0,31%) und Genf (0,39%), wo der
Leerwohnungsbestand um 45% sank, und Zürich (0,47%). Über die meisten
Leerwohnungen verfügten Glarus (3,48%), Schaffhausen (3,24%) und Thurgau (2,76%). 3

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 29.09.2001
MAGDALENA BERNATH

Der Schweizerische Hauseigentümerverband zeigte sich über das Ja des Parlaments
zum Steuerpaket befriedigt und sistierte die geplante Lancierung eigener
Volksinitiativen im Bereich des Bausparens und der Eigenmietwertbesteuerung. Die
kantonalen Finanzdirektoren hingegen lehnten die Steuerreform ab. Einen reinen
Systemwechsel hätten sie unterstützt, nicht jedoch das nun vorliegende Modell, das
trotz Abschaffung des Eigenmietwerts weiterhin grosszügige Abzüge für
Unterhaltskosten und Schuldzinsen erlaubt. Die entsprechenden Steuerausfälle seien
für die Kantone nicht tragbar. In der Folge reichten die Regierungen resp. Parlamente
von Bern, Graubünden, Solothurn, Basel-Stadt, Glarus, Jura, Schaffhausen, Wallis,
Obwalden, Sankt Gallen und Waadt erstmals in der Geschichte des Bundesstaates ein
Kantonsreferendum ein. Da das Zustandekommen des Kantonsreferendums bis im
September unklar war, reichte ein links-grünes Komitee ebenfalls das Referendum
gegen das Steuerpaket ein. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.10.2003
MAGDALENA BERNATH

Am 16. Mai 2004 entschied das Volk über das Steuerpaket. Insbesondere aufgrund der
befürchteten Einbussen bei der Wohneigentumsbesteuerung sprachen sich neben den
elf Kantonen (BS, BE, GL, GR, JU, OW, SG, SH, SO, VD, VS), welche erstmals seit 1874 das
Standesreferendum ergriffen hatten, auch neun weitere für die Ablehnung der Vorlage
aus. Linke und Grüne, welche ebenfalls das Referendum ergriffen hatten,
Gewerkschaften und der Schweizerische Mieterverband gaben die Nein-Parole heraus.
Zur Befürworterseite zählten die FDP und die SVP sowie die Wirtschafts- und

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 15.05.2004
MAGDALENA BERNATH
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Arbeitgeberverbände und der Schweizerische Hauseigentümerverband. Auch die CVP
befürwortete das Steuerpaket, allerdings hatten viele Kantonalsektionen die Nein-
Parole herausgegeben. 5

Umweltschutz

Naturschutz

Der Kanton Bern sorgte sich um die Finanzierung neuer Aufgaben im Naturschutz. Um
solche, etwa im Bereich der Biodiversität oder des Gewässerschutzes, erfüllen zu
können, müssten gemäss Kanton die Bundesmittel erhöht werden. In Form einer
Standesinitiative fordert der Kanton die Entflechtung von Bundes- und Kantonsmitteln:
Nationale Projekte sollen ausschliesslich mit Bundesmitteln und regionale oder lokale
Projekte gänzlich aus der Kantonskasse finanziert werden. Die UREK-SR als
vorberatende Kommission des Erstrates empfahl dem Ständerat das Anliegen
einstimmig zur Ablehnung. Sie anerkannte zwar die vom Kanton angesprochene
Problematik, da die vom Bund zum Erhalt der Biodiversität, zur Sanierung von
Wasserkraftanlagen und zur Renaturierung der Gewässer bereitgestellten Mittel im
Moment nicht ausreichen würden, sprach sich jedoch für eine gesamtheitliche
Betrachtung der Umwelt aus: Massnahmen zum Erhalt der Umwelt können somit nur
kofinanziert werden. Der Ständerat folgte dem Antrag seiner Kommission in der
Herbstsession 2015 und gab dem Anliegen keine Folge. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.09.2015
MARLÈNE GERBER

Bei ihrer Beratung der Standesinitiative des Kantons Bern, die eine erhöhte finanzielle
Beteiligung des Bundes sowie die finanzielle Entflechtung von Bundes- und
Kantonsmitteln im Naturschutz forderte, konnte sich die UREK-NR auf einen im Mai
2016 gefällten Entscheid des Bundesrates berufen, der jährlich zusätzliche Beiträge in
der Höhe von CHF 55 Mio. für die Biodiversität vorsieht. Zusammen mit dem im Vorjahr
bereits von der erstberatenden UREK-SR ins Feld geführten Argument, der Erhalt der
Umwelt sei eine gesamtheitliche Aufgabe, die von Kanton und Bund sowohl in
nationalen als auch in lokalen Projekten gemeinsam getragen werden müsse, erwog die
nationalrätliche Kommission einstimmig, auf keine Folge geben zu plädieren. Der
Nationalrat folgte diesem Antrag in der Herbstsession 2016 stillschweigend und
versenkte das Anliegen. 7

STANDESINITIATIVE
DATUM: 14.09.2016
MARLÈNE GERBER

Gewässerschutz

Fünf im Berichtsjahr eingereichte Standesinitiativen aus den Kantonen Luzern,
Schaffhausen, Schwyz, St. Gallen und Uri wollten die Interessen der Landwirtschaft
sowie der Siedlungsentwicklung gegenüber ökologischen Anliegen und Anliegen des
Hochwasserschutzes im Bereich des Gewässerschutzes stärker einbringen. Zusätzlicher
Widerstand formierte sich in anderen ländlich geprägten Kantonen, darunter die
Kantone Aargau und Nidwalden, welche im Berichtsjahr ebenfalls über die Einreichung
einer Standesinitiative diskutierten. Die parlamentarische Behandlung der fünf
eingereichten Standesinitiativen (Kt.Iv. 12.309 (SZ); Kt.Iv. 12.320 (SG); Kt.Iv. 12.321 (LU);
Kt.Iv. 12.324 (SH); Kt.Iv. 12.325 (UR)) fand im Berichtsjahr noch nicht statt. 8

STANDESINITIATIVE
DATUM: 09.05.2012
MARLÈNE GERBER

Im Rahmen der im Vorjahr angenommenen Standesinitiative des Kanton Berns
erarbeitete die UREK-SR eine Änderung zum Gewässerschutzgesetz. Mit seiner
Standesinitiative will der Kanton Bern das Verbot zur Verbauung und Korrektur von
Fliessgewässern lockern. Während dies im Falle von unverbauten Fliessgewässern nur
zu Zwecken des Hochwasserschutzes oder der Schiffbarmachung erlaubt war, sollen
Änderungen des natürlichen Flussverlaufes neu auch zur Errichtung einer Deponie für
unverschmutztes Aushubmaterial vorgenommen werden können. Die Initianten
begründeten ihr Anliegen mit den weiten und als Folge dessen wenig ökologischen
Transportwegen, welche oft nötig wären, um Aushubmaterial aus abgelegenen Tälern
zur nächsten Deponie zu verfrachten. Die Erstellung einer eigenen Deponie sei jedoch
aufgrund der engen Platzverhältnisse in den Tälern ohne Flusskorrektur oft nicht
möglich. Nachdem die zuständigen Kommissionen der beiden Räte im ersten Quartal
einen Gesetzesvorentwurf genehmigt hatten, schickten sie diesen im April in die
Vernehmlassung. Während sich 21 Stellungnehmer mit der Änderung vollauf zufrieden
zeigten, wurde der Einschub von ebenso vielen Stellungnehmern kritisiert. Zwei Drittel

STANDESINITIATIVE
DATUM: 13.12.2012
MARLÈNE GERBER
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der Kritiker sahen in der Änderung eine zu grosse Aufweichung des bestehenden
Verbots von Korrektur und Verbauung natürlicher Fliessgewässer, das verbleibende
Drittel an kritischen Äusserungen favorisierte einen Gesetzesentwurf mit
weiterreichenden Ausnahmen zum Verbot. Aufgrund der gemischten
Vernehmlassungsantworten beschloss die Kommission mit 8 zu 2 Stimmen bei zwei
Enthaltungen, an ihrem auch vom Bundesrat unterstützten Entwurf festzuhalten. Der
Ständerat, welcher die Vorlage als Erstrat behandelte, stütze diesen Entscheid in der
Wintersession einstimmig. 9

Nachdem der Ständerat im Vorjahr bereits einem Entwurf zur Anpassung des
Gewässerschutzgesetzes zugestimmt hatte, der das Anliegen einer Berner
Standesinitiative zur Lockerung des Verbots zur Verbauung und Korrektur von
Fliessgewässern umsetzen wollte, folgte der Nationalrat im Berichtsjahr der kleinen
Kammer. Mit der vorgeschlagenen Gesetzesanpassung soll es neu auch möglich sein,
Änderungen des natürlichen Flussverlaufs zur Errichtung einer Deponie für
unverschmutztes Aushubmaterial vorzunehmen. Dem Nationalrat lag ein
Nichteintretensantrag einer linken Kommissionsminderheit vor, welche die Ansicht
vertrat, dass es aufgrund Berücksichtigung eines Einzelfalles – denn darauf beruhte das
Anliegen des Kantons Bern – keiner Gesetzesänderung bedürfe, die potentiell Raum für
zusätzliche Ausnahmen schaffen würde. Da dieser Antrag nur bei den geschlossenen
Fraktionen der SP, Grünen und GLP Unterstützung fand, beschloss der Nationalrat
allerdings, auf das Geschäft einzutreten, und nahm es in der Folge an. In der
Schlussabstimmung passierte die neue Regelung den Ständerat mit 36 zu 3 und den
Nationalrat mit 116 zu 72 Stimmen. 10

STANDESINITIATIVE
DATUM: 22.03.2013
MARLÈNE GERBER

Mit dem 1992 in Kraft getretenen Gewässerschutzgesetz wurden die Kantone zur
Gewässersanierung angehalten, um in Flüssen unterhalb von bestehenden Kraftwerken
bis Ende 2012 eine ausreichende Restwassermenge sicherzustellen. Im Berichtsjahr
wurde bekannt, dass nur die Kantone Basel-Landschaft und Genf dieser Verpflichtung
fristgerecht nachkommen können. In 16 Kantonen könne die Gewässersanierung
voraussichtlich 2015 abgeschlossen werden; die restlichen Kantone – mit Ausnahme von
Schaffhausen und Appenzell Innerrhoden, die keinen Sanierungsbedarf aufwiesen –
befänden sich noch stärker im Verzug. Dieser Umstand, der zur Verendung von
Tausenden von Fischen und Kleinlebewesen führe, erzürnte Umwelt- und
Fischereiverbände. Die Kantone begründeten die Verzögerungen mit
Kapazitätsengpässen, anderweitigen Prioritäten – namentlich die Gefahrenkarte und
die Festlegung des Gewässerraumes – sowie mit schleppenden Verhandlungen mit den
Kraftwerkbetreibern. 11

KANTONALE POLITIK
DATUM: 11.06.2013
MARLÈNE GERBER

Ähnliche Anliegen wie die Motion Müller (cvp, LU) sowie eine im Jahr 2012 vom
Nationalrat behandelte Motion der UREK-NR verfolgten vier im Jahr 2013 eingereichte
Standesinitiativen der Kantone Aargau, Graubünden, Nidwalden und Zug. Gleich wie
die fünf bereits 2012 deponierten kantonalen Initiativen aus Schwyz, St. Gallen, Luzern,
Schaffhausen und Uri forderten sie eine Anpassung des Gewässerschutzgesetzes
(GSchG) zur besseren Berücksichtigung von Interessen der Landwirtschaft und
Siedlungsentwicklung bei der Festlegung des Gewässerraumes.

STANDESINITIATIVE
DATUM: 31.12.2013
MARLÈNE GERBER

Im März 2015 befasste sich der Ständerat als Erstrat mit neun Standesinitiativen zur
Lockerung des Gewässerschutzgesetzes aus den Kantonen Schwyz (12.309), St. Gallen
(12.320), Luzern (12.321), Schaffhausen (12.324), Uri (12.325), Nidwalden (13.301),
Graubünden (13.307), Aargau (13.311) und Zug (13.314). Sie alle kritisierten die im Rahmen
der letzten Gewässerschutzrevision aufgenommenen Bestimmungen zur Festlegung des
Gewässerraumes, die als Gegenvorschlag zur Initiative "Lebendiges Wasser" (sog.
Renaturierungs-Initiative) erlassen worden waren. Im Interesse der Renaturierung, des
Hochwasserschutzes und der Gewässernutzung darf der Gewässerraum nur extensiv
bewirtschaftet werden, wodurch die intensive landwirtschaftliche Nutzung oder der
Bau von Liegenschaften innerhalb dieser Zone untersagt ist. Konkret wollten die
Anliegen sicherstellen, dass landwirtschaftliche und die Siedlungsentwicklung
betreffende Interessen bei der Bestimmung der Breite des Gewässerraumes
berücksichtigt werden. Einstimmig mit einer Enthaltung empfahl die Kommission ihrem
Rat, den Initiativen keine Folge zu geben, da sie den Anliegen mit einer

STANDESINITIATIVE
DATUM: 03.12.2015
MARLÈNE GERBER
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kommissionseigenen Motion Rechnung zu tragen gedenke. Ferner verwies
Kommissionssprecher Bischofberger (cvp, AI) auf eine im Jahr 2014 bereits in
abgeänderter Form überwiesene Motion der UREK-NR, die in ihrer angenommenen
Version verlangt, dass durch die Festlegung des Gewässerraumes effektiv verloren
gegangene Fruchtfolgeflächen kompensiert werden müssen. Auch auf die sich in Arbeit
befindende Revision der Gewässerschutzverordnung, die unter anderem Präzisionen
zum Gewässerschutz vornehmen und den Kantonen mehr Handlungsspielraum
einräumen will, machte Bischofberger aufmerksam. Der Ständerat folgte der
Empfehlung seiner UREK-SR und gab den Initiativen keine Folge. 
Anders der zweitberatende Nationalrat: Im Rahmen der Beratungen zur Motion der
UREK-SR empfahl eine bürgerliche Kommissionsmehrheit ihrem Rat, den
Standesinitiativen Folge zu geben, damit der Druck bei der sich in Umsetzung
befindenden Revision der Gewässerschutzverordnung aufrecht erhalten werden könne.
Die grosse Kammer folgte dieser Empfehlung mit 90 zu 73 Stimmen. Neben der SP, den
Grünen und den Grünliberalen plädierte eine Minderheit aus der CVP/EVP- sowie aus
der BDP-Fraktion erfolglos für Nicht-Folgegeben.
Somit ging das Anliegen zurück in den Ständerat, der den endgültigen Entscheid in der
Wintersession 2015 angesichts des unterdessen verabschiedeten ersten Teils der
Gewässerschutzverordnungsrevision sowie der mittlerweile angenommenen Motion der
UREK-SR treffen konnte. Diese Ausgangslage veranlasste den Ständerat, an seinem
früher gefällten Entscheid festzuhalten und den Standesinitiativen keine Folge zu
geben. Diese sind somit erledigt. 12

Quatre ans après la fin du délai fixé dans la loi sur la protection des eaux (LEaux) pour
l'assainissement des tronçons à débit résiduel en aval des prises d’eau concédées
avant 1992, seuls trois quarts des prélèvements d'eau ont été assainis. En 2014,
l'enquête de l'OFEV révélait la lenteur des cantons concernés – tous les cantons
exceptés Schaffhouse, Bâle-Ville et Appenzell Rhodes-Intérieures – dans l'exécution de
la tâche. Le Conseil fédéral avait donc exhorté les autorités compétentes de remplir
leur obligation. Seuls Genève et Bâle-Ville ont respecté le délai. Les cantons de Soleure
et d'Uri y sont parvenus avec deux ans de retard. Pour les autres cantons, les travaux
d'assainissement sont encore en cours. Parmi les mauvais élèves figurent le Valais, le
Jura et Appenzell Rhodes Extérieures. Depuis 2014, ils ont toutefois accéléré la
cadence. Actuellement, le Valais doit encore procéder à un tiers des 250 prélèvements
restants, et le canton des Grisons à un quart. La Confédération espère la fin de
l'assainissement d'ici 2018. 13

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.05.2017
DIANE PORCELLANA

Dans la nouvelle version de l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux), approuvée
par le Conseil fédéral, figure une dérogation à l'autorisation de déversement d'eaux
issues de circuits de refroidissement ouverts. Cet assouplissement vise à réduire le
problème découlant de l'obligation de suspendre le déversement d'eaux de
refroidissement lorsque la température du cours d'eau excède les 25 degrés. Au-delà
de cette température, les autorités pourront donc tolérer des rejets thermiques ayant
un effet minime sur la température de l’eau. Des dérogations spécifiques sont
accordées aux centrales nucléaires existantes. Toutefois, les nouvelles installations
construites devront limiter la production de chaleur et utiliser l'évacuation dans le
cours d'eau seulement pour les rejets thermiques non récupérables.
Le projet de modification a été accueilli favorablement par la plupart des cantons et
par les milieux économiques interrogés. Ce ne fut pas le cas pour le PS, les
organisations environnementales, quelques associations professionnelles et instituts de
recherche, et pour huit cantons (AG, BL, FR, GE, LU, TI, TG, VD). Une des principales
raisons qui motive leur position est la survie des organismes aquatiques. Pour l'assurer,
il faudrait empêcher ou limiter toute hausse de température des cours d'eau par des
rejets thermiques. 14

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.06.2018
DIANE PORCELLANA
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